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gesproohen, daher gesohrieben Orphaeus; in gleiohe Linie mit Ari
staeus )AplO'"TatO~. Wieder hat man umgestellt, zuerst Acida
lius, zuletzt Leo, mercatori vendere I Pell.aeo nostrum a.) wieder
gilt . gegen solohe Vertheilung, da das Ethnikon an SiC]l kein
Gewicht und auf Nachdruck keinen Anspruoh hat, das vorhin
Bemerkte. Vielmehr ward von Plautus, gewiss auoh im Volb
mund, der Diphthong gekürzt, wie prae immer in prehendo, in
Vergils Hexameter sudibusve praeustis (ein ängstlioh nach den
Schulregeln gellender Diohter wie luvemderlaubt sich überhaupt
kein praeit und dergleichen), wie insulae Ionio, oder um ein der
Zeit und der Art nach passenderes Beispiel zu wählen, wie EA.a,lOV
in oleum umgestaltet ist.

R ~R

Zn d(:lm zweiten Gesetze von Gortyn.

Das zweite Gesetz von Gortyn, welches nach Halbherr
Comparetti, Lewy, den Gebrtidern Baunack von F. Bücheler und
E. Zitelmann in dieser Zeitschrift S. 118 ff. mit reichen Erklä
rungen herausgegeben ist, enthält immer nooh einiges, was mir
nicht richtig aufgefasst zu werden scheint. Zunächst KaraO'"Kiv1l1
A 13 ist zwar gewiss ein einheitliohes Wort, wie es BZ. zuerst
fassen, und hat den Sinn von <tödten' (dieselben S. 121); aber
es scheint mir nicht mit KuraO'KEbaO'"TJI, sondern geradezu mit
KuruKTaV1l1 zu identificiren. Dass nämlich der Stamm Kruv (KTEV)
auf skan sken zurüol,gehe, spricht bereits G. ~ieyer Gramm. § 251
aus, und soviel ist ganz sicher, dass im Anlaute ebenso Kr sk
ks (K) in den verwandten Sprachen wechseln, wie 'lIT sp lJl (n') (ders.
§ 253). Nun haben wir im Griechischen selber neben Krdvw

,KTalvw auoh Kalvw, und dies bildet die Mittelform Zll..(J"}(a,lVW
hinÜber. Der Weohsel aber zwischen a und E liegt schon in
den bisher bekannten Formen vor. Zweiter Aorist muss die frag
licbe Form sein, des TJl wegen, da der Aoristns primus vielmehr
EI aufweist, zur Bestätigung der schönen Entdeckung W. Schulze's
(Hermes XX 492).

Nicht riohtig scheint mir auoh das zweimal vorkommende
Verbum TTAPO:LEI TTAP06EN (A 7 f. 13), und im Zusammen
hange damit lmhiTJTm A 7, lmMee(e)m B 4. 7, lnebteTo 13
verstanden zu werden. Ich gehe zu. dass nioht nur napwO'"El,
sondern in diesem Dialekte auch napweiv = napw88ev mxpw0'"8ev
von napw8ew herkommen könnte, wiewohl vielleicht jemand das
Digamma vermissen wird j aber der Sinn befriedigt nicht. Ein
Vieh StÖBst das andere fort; dies soll Sohadenersatz begründen.
Wenn nämlioh das fortgestossene Vieh in die Wildnis gelaufen
ist und dadurch verloren gegan~en. Man sollte aber wirklich
VOn einem Gesetzgeber, der die Worte gar nioht spart, für diesen
Sinn einen deutlicheren und besser eutspreohenden Ausdruck er
warten. Auoh die Zusammenstellung ist merkwürdig: ro rrapwgev
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.- TO T€TVaKOC;, rrapwcrEt ~ KllmcrKEVlll. Ist denn von Verwun
dungen nichts geschrieben, die doch ausserdem vorkommen kön
nen und der Tödtung vorauszuliegen scheinen? BZ. vermissen

,in der That diese Erwähnung (S. 121). Nun ist aber nichts ein-
j facher, als rräpwcr€1 rräpw8Ev = 'TCl'JPwcrlJ rrl'JpW8EV zu setzen,

und dieser Sinn ist da. Ich glaube auch, dass die scharfsinnigen
Erklärer vorlängst auf diese Deutung gekommen wären, stände
nicht E'TClble8m < verfolgen' da, welches dem 'verjagen' zuent
sprechen scheint. Ich verstehe aber auch dies Wort anders:
gleich E'TClbeicr8m (verbinden lassen'. Der Ausdruck ist bekannt
(vgl. auch Err[bW/loe; (Bandage') 1; für die Form aber vergleiche
ich erstlich rrAtEe; = rrA€Ee; rrA€ovEC;; in der grossen Inschrift;
sodann vEw8m in dem kretischen Bundesvertrage CIGr. 2555,
Z. 26 (Caner Del.2 no. 116). WurdevEEcr8at nicht contrahirt,
so wurde es auch OEecr8lli nicht, und diese gortynischen Gesetze
haben durchweg 1 für e in hiatu (BZ. das Recht von G. S. 7),
während andere kretische Inschriften schwanken. Herr Geheim
rath R, dem ich diese meine Auffl\ssung brieflich mittheilte,
wandte mir nun freilich ein, dass der Sinn 'verbinden lassen'
Bich mit dem Zusammenhange B 10 nicht vertrage. Es heisst
dort: ai bE Kll TETVUKl']l ~ /l~ vuvaTov ~1 ETrlblE88at, KUXTlVaVTI
/latTupWV buwv EV Taie; rrEvTE, dl bEI:El, orri] K' ~l. Der geschä
digte Eigenthümer also soll den Besitzer des stössigen Thieres
vor Zeugen laden. Wozu, wenn das geschädigte verlaufen iAt?
Damit er sehe, dass es nicht da ist? BZ. interpretiren in der
That so; dass aber in dem Nichtvorhandensein eines Stückes Vieh
nicht der mindflste Beweis für eine geschehene Schädigung liegt,
möchte sich nicht bestreiten lassen. Ich dagegen: 'damit er ihm
das todte oder unheilbar verwundete Thier an Ort nnd Stelle
zeige' . örrfl K' 1;1 heisst eben dies: 'an Ort und Stelle'; ein
indirekter Fragesatz kann es nicht sein, wie der Modus zeigt.

Endlich scheint mir an eben dieser Stelle d1 bettEl, nicht
ai bElEEt zu 8chreiben. Ueber den finalen Sinn ist kein Zweifel
(BZ. S. 128); d1 aber ist kretisch = WC;; wie ömil = ()rrw~ (s.
die grosse Inschrift XII 30). B. freilich würde, wie er mir mit
theilt, hierfür (h Ka bettEl erwarten; weshalb aber die Kreter
die Partikel zusetzen müssten, welche weder Homer noch die
Attiker nöthig haben, weiss ich nicht zu sagen. Ich gestehe •.
zu, dass 'laden ob er zeigen wird, d. h. ob der Beweis durch
den Augenschein ihm gelinge', ein möglicher Ausdruck ist; aber
'damit er zeige' scheint mir der natürliche zu sein. Finales orriil j

mit Conjunctiv ohne Ka findet sich in der Inschrift von Dreros
Bull. de corr. hell. IX, p. 15 v. 10: rrE'TC01n/!EV01 crrroubav ..
omit TUXl']I.

Kiel. F. BlaAA.

1 Geopon. XVII 23 von einem Ochsen. der hinkt: ... ~lTI/)E()IlEI

bE t'lTIIlE~Ü1C;.




